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Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, Novelle; Begutachtungsverfahren 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957 geändert werden soll, grundsätzlich keine Einwendungen 
erhoben werden. 

Zu Art. I Z. 14 (§ 81) ist jedOC~ folgendes anzumerken: 

Nach den Erläuterungen soll im Falle der Zusammenfassung zweier 
oder mehrerer Schiedskommissionen durch eine Verordnung des 
Bundesministers fUr soziale Verwal tung das Vors'chlagsrecht den 
fUr die Sprengel der neuen Schiedskommission zuständigen Landes
hauptmännern gemeinsam zustehen. Es stellt sich hier die Frage, 
wie ein derartiger "gemeinsamer Vorschlag" dann aussehen·soll, wenn 
Uberhaupt nur mehr eine Schiedskommlssion eingerichtet ist. Es 
wäre im Sinn des föderalistischen Prinzips der Bundesverfassung 
wUnschen,swert, eine Bestimmung aufzunehmen, die eine Vertretung 
aller Länder sicherstellt. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die beabsichtigte Regelung 
des § 81 Abs. 5 Bedacht zu nehmen, wonach zu Mitgliedern nur 
solche Personen bestellt werden sollen, die am ~itz der Schieds-
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kommission ihr~ ständigen Wohnsitz haben. Damit wäre das ge-
plante "gemeinsame·Vorschlagsrecht der Landeshauptmänner" auf 
ein Vorschlags echt des Landeshauptmanns redu~iert, in dessen 
örtlichen Zust' digkeitsbereich die Schiedskommission ihren 
Sitz hat. 

Dem Präsidium 
dieser Stellun 

es Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
ahmeUbermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Nieder6sterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 
der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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